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Der/Die anl. Text(e) sollten in den Amtlichen Mitteilungen veröffentlicht werden 

Angaben zum Text 

  

Fundstelle 

  

Sind urheberrechtliche Fragen geprüft ’'noch zu prüfen: 

  

Begründung der Notwendigkeit zur Veroöffentlichung: 

  

evtl. Zusatze oder Erlauterungen zum Text (z. B. Abkurzungen) 

  

Unter welchem Stichwort soll der Text veröffentlicht werden: 

  

Falls aus redaktione!!en Gründen eıne Kurzung des Textes erforderlich ist. welche 
Textteile müssen auf ıeden Fall veroffentlicht werden 

  

          

  

— Nds. MBl. Nr. 41/1989 S. 1287 

Anlage 

Die Promotionsordnung des Fachbereichs 9 (Chemie) der 
Universität Oldenburg wird wie folgt geändert: 
1. In $ 1 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Grad“ die 

Worte „einer Doktorin oder“ eingefügt. 

2. $ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Prüfungskommission besteht aus dem Erstrefe- 
renten, dem Korreferenten und einem weiteren Professor. 
Eines dieser drei Mitglieder der Prüfungskommission 
muß zugleich Mitglied des Promotionsausschusses sein. 
Auf Vorschlag des Doktoranden können bis zu zwei weite- 
re Professoren oder habilitierte Mitglieder des Fachbe- 
reichs Chemie mit Sachkompetenz auf dem Gebiet, aus 
dem die Dissertation gewählt wurde, der Prüfungskom- 
mission angehören.“ 

3. In $ 15 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und d wird die Zahl „150“ 
jeweils durch die Zahl „40“ ersetzt. 

4. Dem $ 21 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Auf ihren Antrag ist Frauen, denen nach den bisher 
äaltenden Regelungen für das Promotionsverfahren der 

rad eines Doktors der Naturwissenschaften verliehen 
worden war, der Grad einer Doktorin der Naturwissen- 
schaften zu verleihen.“ 

5. In Anlage 1 werden nach dem Wort „eines“ das Wort 
„/einer*)“ und nach dem Wort „Doktors“ das Wort 
„/Doktorin*)“ eingefügt sowie am Ende die Fußnote „*) 
Nichtzutreffendes streichen.“ angefügt. 

6. In Anlage 2 werden nach dem Wort „eines“ das Wort 
„/einer**)“ und nach dem Wort „Doktors“ das Wort 
„/Doktorin**)“ eingefügt sowie am Ende die Fußnote „**) 
Nichtzutreffendes streichen.“ angefügt. 

K. Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
  

Universität Oldenburg; 
Promotionsordnung des Fachbereichs 10 (Informatik) 

Bek. d. MWK v. 27 11. 1989 — 1062-243 83-10 — 

Die Universität Oldenburg hat die in der Anlage abge- 
druckte Promotionsordnung des Fachbereichs 10 (Informa- 
tik) beschlossen, die ich nach $ 77 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 Halb- 
satz 1 Nr. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes i. d. F, 
vom 14. 6. 1989 (Nds. GVBl. S. 223) genehmigt habe. 

— Nds. MBl. Nr. 2/1990 S. 39   

Promotionsentscheidung 

Wiederholung der Disputation 
$12 _ Rechtsbehelf 
$13 Veröffentlichung der Dissertation 

$14 Vollzug der Promotion 

$15 Ungültigkeit der Promotion 

$16 _ Ehrenpromotion 
$17 Übergangsbestimmungen 
$18 Inkrafttreten 
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Anlage 

Änderung der Promotionsordnung Promotionsordnung 
des Fachbereichs 9 (Chemie) der Universität Oldenburg des Fachbereichs 10 (Informatik) der Universität Oldenburg 

ltsü icht Bek. d. MWK v. 27. 11. 18980 — 1062-243 83-9 — Inhaltsübersit 

$ 1 Doktorgrade 
Bezug: Bek. v. 23. 10. 1985 (Nds. MBl. S. 1033) $ 2 Zweck der Promotion 

Die Universität Oldenburg hat die in der Anlage abge- $ 3 Promotionsausschuß * 
druckte Änderung der Promotionsordnung des Fachbe- $ 4 Voraussetzungen zur P“f"‘°“°"] 
reichs 9 (Chemie) beschlossen, die ich nach $77 Abs.1 $ 5 Anforderungen an die Dissertation 
i. V. m. Abs. 3 Halbsatz 1 Nr. 3 des Niedersächsischen Hoch- $ 6 _ Eröffnung des Promotionsverfahrens 
schulgesetzes i. d. F. vom 14. 6. 1989 (Nds. GVBl. S. 223) g8- $ 7 Begutachtung B 
nehmigt habe, $ 8 _Prüfungskommission 

$ 9 Disputation 

810 
811 

$1 

Doktorgrade 

g) Der Fachbereich verleiht den Grad eines Doktors/einer 
Doktorin der Naturwissenschaften (abgekürzt: Dr. rer. nat.). 
Auf Antrag kann mit Zustimmung des Promotionsausschus- 
ses bei einer deutlich ingenieurwissenschaftlichen Ausrich- 
tung der Dissertation der Grad eines Doktors/einer Doktorin 
der Ingenieurwissenschaften (abgekürzt: Dr.-Ing.) verliehen 
werden. 

(2) Für &ußerordentliche wissenschaftliche Leistungen 
kann der Grad eines Doktors/einer Doktorin der Naturwis- 
senschaften ehrenhalber (abgekürzt: Dr. rer. nat. h.c.) oder 
der Grad eines Doktors/einer Doktorin der Ingenieurwissen- 
ächaflen ehrenhalber (abgekürzt: Dr.-Ing. h.c.) verliehen wer- 
en. 

52 
Zweck der Promotion 

Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu 
vertiefter selbständiger wissenschaftlicher Arbeit in Informa- 
tik. Die Befähigung wird auf Grund einer schriftlichen Arbeit 
}Dissertation) und einer mündlichen Prüfung (Disputation) 
estgestellt. 

5 3 

Promotionsausschuß 

(1) Der Fachbereichsrat Informatik bildet einen Promoti- 
onsausschuß, dem die Organisation der Promotionsverfahren 
des Fachbereichs obliegt. Er ist insbesondere zuständig für 
— die Eröffnung des Promotionsverfahrens, 
— die Bestellung der Gutachter/Gutachterinnen, 

— die Bestelluug der Prüfungskommission, 

— die Entscheidung über Widersprüche gegen Entscheidun- 
gen der Prüfungskommission. 

Der Promotionsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmun- 
gen der Pro-notic-wordnung eingehalten werden. 

(2) Der Pror.otionsausschuß besteht aus fünf Professo- 
ren/Professorinnen oder habilitierten Mitgliedern des Fach- 
bereichs, darunter der/die Vorsitzende und sein/ihr Stellver- 
treter/seine/ihre Stellvertreterin, und zwei promovierten 
wissenschaftlichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des Fach- 
bereichs. Für die Gruppe der Professoren/Professorinnen 
oder habilitieiten Mitglieder gibt es zwei Vertre- 
ter/Vertreterinnen, für die Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen einen Vertreter/eine Vertrete- 
rin. Die Mitglieder des Promotionsausschusses werden vom 
Fachbereichs:1t Informatik in Gruppenwahl, Vorsitzen- 
der/Vorsitzende und Stellvertreter/Stellvertreterin vom Fach- 
bereichsrat insgesamt gewählt. Die Amtszeit für die Mitglie- 
der des _Promotionsausschusses und die Vertre- 
ter/Vertreterinnen beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist zuläs- 
sig. 
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(3) Die Mitglieder des Promotionsausschusses haben das 
Recht zur Teilnahme an der Disputation. 

(4Ä Der Promotionsausschuß ist beschlußfähig, wenn mehr 
als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
sind. Der Promotionsausschuß entscheidet mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stirnmengleichheit entscheidet die Stimme 
des/der Vorsitzenden, 

(5) Der Promotionsausschuß kann die Erledigung der lau- 
fenden Geschäfte dem/der Vorsitzenden übertragen. 

54 
Voraussetzungen zur Promotion 

(1) Voraussetzung zur Promotion ist in der Regel ein erfolg- 
reich abfeschlossenes Studium der Informatik an einer wis- 
senschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grund- 
gesetzes. 

(2) Falls ein Studium in einem anderen wissenschaftlichen 
Studiengang erfolgreich abgeschlossen wurde, müssen in der 
Regel Kenntnisse, wie sie von einem Diplom-Informati- 
ker/einer Diplom-Informatikerin erwartet werden, in zwei 
der vier Fachgebiete des Informatik-Hauptstudiums (Theore- 
tische Informatik, Praktische lnformatif. Technische Infort 
matik, Angewandte Informatik) nachgewiesen werden. Falls 
der Nachweis nicht erbracht werden kann, hat der Kandi- 
dat/die Kandidatin das Recht, die Kenntnisse in pro Fachge- 
biet jeweils einstündigen mündlichen Prüfungen nachzuwei- 
sen. Der Promotionsausschuß bestimmt nach Anhörung des 
Kandidaten/der Kandidatin die zu prüfenden Fachgebiete 
und bestellt die Prüfer/Prüferinnen aus dem Kreis der Profes- 
soren/Professorinnen des Fachbereichs. Im übrigen sind die 
Regeln der Diplomprüfungsordnung des Fachbereichs Infor- 
matik sinngemäß anzuwenden. 

(3) Der Promotionsausschuß kann auf Antrag Entscheidun- 
gen gemäß Absatz 2 auch vor dem Antrag au?Eröffnung des 
Promotionsverfahrens treffen. 

55 

Anforderungen an die Dissertation 

(1) Die Dissertation muß einen Beitrag zum Fortschritt der 
Wissenschaften bringen und die Fähigkeit des Kandida- 
ten/der Kandidatin zeigen, Forschungsaufgaben selbständig 
wissenschaftlich zu bearbeiten. 

(2) Entstand die Dissertation aus einer gemeinschaftlichen 
Forschungsarbeit, so muß der Beitrag des Kandidaten/der 
Kandidatin deutlich abgrenzbar sein. 

(3) Die Dissertation ist in deutscher oder englischer Spra- 
che zu verfassen. Eine Vorabveröffentlichung von Teilen der 
Dissertation ist im Benehmen mit dem Betreuer/der Betreue- 
rin zulässig. 

S6 
Eröffnung des Promotionsverfahrens 

(1) Das Promotionsverfahren dient zur Beurteilung der Pro- 
motionsleistungen des Kandidaten/der Kandidatin. 

(2) Der Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist 
schriftlich an den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Promoti- 
Oonsausschusses zu richten. Es sind beizufügen: 
a) das Abschlußzeugnis über die Hochschulausbildung, ggf. 

ergänzende Nachweise über Prüfungen gemäß $ 4 Abs. 2; 
b) ein Lebenslauf; 
c) eine Erklärung, ob und mit welchem Ergebnis der Kandi- 

dat/die Kandidatin bereits an der Universität Oldenburg 
oder an anderer Stelle die Eröffnung eines Promotionsver- 
fahrens beantragt oder in sonstiger Weise eine Promotion 
vorbereitet hat; 

d) die Dissertation in vierfacher Ausfertigung; 
e) eine Erklärung, ob der Kandidat/die Kandidatin mit der 

Teilnahme von Zuhörern/Zuhörerinnen an der Disputa- 
tion einverstanden ist; 

9 gg[ Vorschläge für einen Gutachter/eine Gutachterin 
zw. ein Mitglied der Prüfungskommission. 

(3) Der Promotionsausschuß prüft die Unterlagen auf Voll- 
ständigkeit, auf Erfüllungj der Voraussetzungen zur Promo- 
tion gemäß $ 4 sowie auf Erfüllung der Anfo: lerungen an die 
Dissertation gemäß $ 5 Abs. 2 und 3. Er entscheidet auf Grund 
dieser Prüfung über die Eröffnung des Promotionsverfahrens 
und teilt dem Kandidaten/der Kandidatin die Annahme oder 
Ablehnung des Antrags schriftlich mit. Ein Ablehnungsbe- 
scheid ist zu begründen.   

(4) Ist das Promotionsverfahren eröffnet, so bestellt der 
Promotionsausschuß unverzüglich mindestens zwei Gutach- 
ter/Gutachterinnen. Alle Gutachter/Gutachterinnen müssen 
Professoren/Professorinnen oder habilitierte Mitglieder einer 
wissenschaftlichen Hochschule sein. Der erste Gutachter/Die 
erste Gutachterin sollte der Betreuer/die Betreuerin der Dis- 
sertation sein, mindestens einer der Gutachter/eine der Gut- 
achterinnen muß Professor/Professorin des Fachbereichs 
sein. Einem evtl. Gutachtervorschlag des Kandidaten/der 
Kandidatin soll entsprochen werden, sofern dem nicht wichti- 
ge Gründe entgegenstehen. 

57 
Begutachtung 

(1) Jeder Gutachter/Jede Gutachterin legt dem Promotions- 
ausschuß in der Regel innerhalb von zwei Monaten ein be-' 
gründetes Gutachten vor und beantragt Annahme, Umarbei- 
ten oder Ablehnung der Dissertation. Im Fall der Annahme 
schlägt der Gutachter/die Gutachterin die Note der Disserta- 
tion vor. Als Noten Eelten: genügend (= 3), gut (= 2), sehr gut 
(= 1) und ausgezeichnet (= 0). Die Beantragung der Annahme 
kann mit Vorschlägen für Auflagen für die Veröffentlichung 
der Dissertation verbunden werden. 

(2) Wurde von mindestens einem Gutachter/einer Gutach- 
terin eine Umarbeitung beantragt, so entscheidet der Promo- 
tionsausschuß mit der Mehrheit seiner Mitglieder nach Anhö- 
rung des Kandidaten/der Kandidatin, ob die Dissertation mit 
Auflagen zur Umarbeitung zurückgegeben oder die Annahme 
be£iärwortet und das Verfahren nach Absatz 6 fortgesetzt 
wird. . 

(3) Wird die Dissertation dem Kandidaten/der Kandidatin 
zur Umarbeitung zurückgegeben, so stellt der Promotionsaus- 
schuß eine angemessene Frist, innerhalb der sie neu einzurei- 
chen.ist. Läßt der Kandidat/die Kandidatin diese Frist ohne 
triftigen Grund verstreichen, so ist die Dissertation abzuleh- 
nen. Binnen eines Monats nach Einreichung der umgearbeite- 
ten Dissertation sollen die Gutachter/Gutachterinnen erneut 
Stellung nehmen. 

(4) Haben alle Gutachter/Gutachterinnen die Annahme 
der Dissertation beantragt, so wird die Annahme befürwortet 
und das Verfahren nach Absatz 6 fortgesetzt. Haben alle 
Gutachter/Gutachterinnen die Ablehnung der Dissertation 
bfian(ragl, so lehnt der Promotionsausschuß die Dissertation 
ab. 

(5) Kommt eine:Entscheidung nach Absatz 4 nicht zustan- 
de, so entscheidet der Promotionsausschuß mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder und ggf. nach Einholung weiterer Gutach- 
ten über die Ablehnung der Dissertation oder die Befürwor- 
tungfider Annahme mit Fortgang des Verfahrens nach Ab- 
satz 6. ; E 

(6) Wurde die Annahme der Dissertation befürwortet, so 
wird sie für die Dauer von zehn Werktagen mit Dienstbetrieb 
in der Geschäftsstelle des Fachbereichs zur Einsichtnahme 
für die in Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Ange- 
hörigen der Universität Oldenburg ausgelegt. Die Auslegung 
und die Zeiten für die Einsichtnahme werden den Fachberei- 
chen der Universität Oldenburg rechtzeiti mitgeteilt. Dem 
Kandidaten/Der Kandidatin wird Gelegenheit gegeben, die 
Gutachten einzusehen. 

(7) Erfolgt innerhalb der in Absatz 6 genannten Frist bei 
dem/der Vorsitzenden des Promotionsausschusses ein be- gründeter Einspruch gegen die Annahme der Dissertation, so 
entscheidet der Promotionsausschuß mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder über Annahme oder Ablehnung der Dissertation, 
8gf. unter Hinzuziehung weiterer Gutachten. Der Promoti- 
onsausschuß kann auch zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens 
Auflagen für die Veröffentlichung der Dissertation erteilen. 

(8) Erfolgt kein Einspruch, so ist die Dissertation angenom- 
men. 

(9) Haben alle Gutachter/Gutachterinnen die Annahme 
der Dissertation beantragt, so ergibt sich die Note der Disser- tation als arithmetisches Mittel N der Vorschläge (ungerunde- 
:; Bewertung) der Gutachter/Gutachterinnen auf olgende eise: 
0 SN s 034 ergibt ausgezeichnet, 
0,34 <N s 15 ergibt sehr gut, 
15 <N 525 ergibt gut, 
25 <N 5230 ergibt genügend. 
Ist die Dissertation nach Absatz 5 oder nach Absatz 7 ange- nommen worden, so entscheidet der Promotionsausschuß mit der Mehrheit seiner Mitglieder auf der Grundlage aller Gut- achten, mit welcher Note die Dissertation zu bewerten ist. 

    

9. Jahrg. Amtliche Mitteilungen _ Seite 
  

(10) Der/Die Vussitzende des Promotionsausschusses be- 
nachrichtigt unverzüglich iftlich den Kandidaten/die Kan- 
didatin und den Vorsitzenden/die Vorsitzende der Prüfungs- 
kommission über die Annahme bzw. Ablehnung der Disserta- 
tion. Bei Annahme wird die Note der Dissertation formlos 
mitgeteilt. Eine Ablehnung ist zu begründen und enthält eine 
Rechtsbehelfsbelehrung. 

(11) Ist die Dissertation abgelehnt, so ist das Promotionsver- 
fahren erfolglos beendet. 

(12) Die Dissertation bleibt mit allen Gutachten bei den 
Akten des Promotionsausschusses, 

88 
Prüfungskommission 

(1) Der Promotionsausschuß bestellt unmittelbar nach Er- 
öffnung des Promotionsverfahrens eine Prüfungskommission 
und benennt ikven Vorsitzenden/ihre Vorsitzende. Die Prü- 
fungskommission besteht aus einem Professor/einer Profes- 
sorin des Fachbereichs als Vorsitzenden/Vorsitzende, den 
Gutachtern/Gutachterinnen sowie einem promovierten wis- 
senschaftlichen Mitarbeiter/einer promovierten wissen- 
schaftlichen Mitarbeiterin des Fachbereichs. Der/Die Vorsit- 
zende der Prüfungskommission darf nicht Gutachter/Gut- 
achterin sein. 

(2) Aufgaben der Prüfungskommission sind: 

a) Terminfestlegung, Durchführung und Bewertung der Dis- 
putation; 

b) Festlegung des Prädikats der Promotion; 
c) ggf. Prüfung der Erfüllung von Auflagen für die Veröffent- 

Fi%;hung der Dissertation. 

(3) Die Prüfungskommission soll ihre Entscheidungen ein- 
vernehmlich lre&en. Kann kein Einvernehmen hergestellt 
werden, führt sie die Entscheidung durch Mehrheitsbeschluß 
herbei. Die Prüfungskommission ist nur beschlußfähig, wenn 
mehr als die Hälfte aller Mitglieder anwesend sind. Bei 
Stinämengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsit- 
zenden. 

(4) Die Prüfungskommission kann die Erledigung einzelner 
Aufgaben dem/der Vorsitzenden übertragen. 

$9 

Disputation 

(1) In der Disputation soll der Kandidat/die Kandidatin die 
Fähigkeit nachweisen, seine/ihre Forschungsergebnisse dar- 
zustellen, in den Gesamtzusammenhang der Informatik ein- 
zuordnen und zu begründen sowie gegen kritische Einwände 
zu verteidigen, 

(2) Den Termin für die Disputation setzt die Prüfungskom- 
mission nach Benachrichtigung über die Annahme der Dis- 
sertation fest. 

(3) Die Disputation findet in der Form eines Kolloquiums 
statt. Sie dauert in der Regel 90 Minuten und beginnt mit 
einem Vortrag des Kandidaten/der Kandidatin von höchstens 
30 Minuten Dauer. Der Schwerpunkt liegt auf dem in der 
Dissertation behandelten Thema. Davon ausgehend kann sich 
die Disputation auf Fragen des Zusammenhangs mit anderen 
Gebieten der Informatik erstrecken. 

(4) Die Disputation wird von dem/der Vorsitzenden der 
Prüfungskommission geleitet. Im Rahmen der Disputation 
haben äise Mitglieder :fer Prüfunfiskommission und des Pro- 
motionsausschusses das Fragerecht. Die wesentlichen Gegen- 
stände und Ergebnisse der Disputation sind in einem Proto- 
koll festzuhalten. 

(5) Als Zuhörer/Zuhörerin ist zugelassen, wer selbst die 
Eröffnung des Promotionsverfahrens beantn—:ft hat, es sei 
denn, der Kandidat/die Kandidatin hat dem bei sei- 
nem/ihrem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens 
widersprochen. Weitere Zuhörer/Zuhörerinnen können zu- 
elassen werden, wenn der Kandidat/die Kandidatin sich 

äamit einverstanden erklärt hat. Wenn der/die Vorsitzende 
der Prüfungskommission zustimmt, ist der Kandidat/die 
Kandidatin berechtigt, den Vortrag gemäß Absatz 3 Satz 2 
zweiter Halbsatz öffentlich zu halten, womit die Promotions- 
leistung gemäß $ 13 Abs. 6 erfüllt ist. 

(6) Erscheint der Kandidat /die Kandidatin nicht zur Dispu- 
tation oder bricht er/sie die Prüfung ab, so gilt diese als nicht 
bestanden, sofern er/sie nicht einen triftigen Grund anführen 
kann. Falls der Promotionsausschuß der Begründung folgt, ist 
unverzüglich ein neuer Termin für die Disputation anzuset- 
zen.   

$ 10 
Promotionsentscheidung 

(1) Unmittelbar im Anschluß an die Disputation machen 
die Mitglieder der Prüfungskommission Vorschläge zur Be- 
wertung der Disputationsleistung. Für die Bewertung gelten 
die in $ 7 Abs. 1 genannten Noten, falls die Disputation 
bestanden und ungenügend (= 4), falls die Disputation nicht 
bestanden wurde. Sind alle Vorschläge genügend oder besser, 
so ergibt sich die Note der Disputation aEs arithmetisches 
Mittel der Vorschläge (ungerundete Bewertung) durch Run- 
dung sinngemäß wie in $ 7 Abs. 9. Dasselbe gilt, wenn genau 
ein Bewertungsvorschlag ungenügend, ein anderer aber gut 
oder besser ist. In allen anderen Fällen ist die Disputation 
nicht bestanden. 

(2) !st die Dissertation angenommen und die Disputation 
bestanden, so wird das Prädigkal der Promotion ermittelt. Es 
werden dabei die folgenden Prädikate verwendet: 

summa cum laude (ausgezeichnet) = 0, 
magna cum laude (sehr gut) = 1, 
cum laude (gut) =2, 
rite (genügend) = 3 

Das Prädikat ergibt sich durch Rundung wie in $ 7 Abs. 9 aus 
der ungerundeten Bewertung der Disputation und der dop- 
pelt gezählten ungerundeten Bewertung der Dissertation. 

(3) Unmittelbar nach Abschluß der Beratungen teilt der/die 
Vorsitzende in Anwesenheit der Mitglieder der Prüfungs- 
kommission dem Kandidaten/der Kandidatin die Ergebnisse 
des Promotionsverfahrens mit. 

(4) Die Pröfungskommission unterrichtet den Promotions- 
ausschuß über die getroffenen Entscheidungen. Der/Die Vor- 
sitzende des Promotionsausschusses benachrichtigt unver- 
züglich schriftlich den Kandidaten/die Kandidatin über die 
Ergebnisse des Promotionsverfahrens. Wurde die Disputation 
nicht bestanden, so enthält die Benachrichtigung eine Rechts- 
behelfsbelehrung. Wurde die Disputation bestanden, sind 
neben dem Prääikat der Promotion evtl. Auflagen für die 
Veröffentlichung der Dissertation mitzuteilen. 

$11 
Wiederholung der Disputation 

(1) Der Kandidat/Die Kandidatin darf die Disputation nur 
einmal, und zwar innerhalb eines Jahres nach der nicht 
bestandenen Disputation, wiederholen. Den Termin für die 
Wiederholung der Disputation setzt der Promotionsausschuß 
fest. 

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann der Promotions- 
ausschuß auf Antrag des Kandidaten/der Kandidatin bei 
Nichtbestehen der Wiederholungsdisputation eine zweite 
Wiederholung der Disputation zulassen. Ein entsprechender 
begründeter Antrag ist von dem Kandidaten/der Kandidatin 
innerhalb von sechs Wochen nach der Wiederholungsdisputa- 
tion beim Promotionsausschuß schriftlich zu stellen. Die 
zweite Wiederholungsdisputation ist innerhalb eines Jahres 
nach der ersten Wiederholungsdisputation durchzuführen; 
der Termin wird vom Promotionsausschuß festgelegt. 

$12 
Rechtsbehelf 

(1) Gegen Entscheidungen des Promotionsausschusses 
oder der Prüfungskommission oder der Gutachter/ 
Gutachterinnen kann gemäß den Vorschriften der Ver- 
waltungsgerichtsordnung Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 
Dekan/der Dekanin bzw. bei dem/der Vorsitzenden des Pro- 
motionsausschusses einzulegen. 

(2) Über Widersprüche gegen Entscheidungen der Prü- 
fungskommission oder der Gutachter/Gutachterinnen ent- 
scheidet der Promotionsausschuß. 

(3), Vor ablehnenden Entscheidungen ist dem Kandida- 
ten/der Kandidatin rechtliches Gehör zu gewähren. 

} 813 
Veröffentlichung der Dissertation 

c‘1) Hat die Prüfungskommission den Kandidaten/die Kan- 
didatin promoviert, ist dieser/diese verpflichtet, seine/ihre 
Dissertation der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Ver- 
vielfältigung und Verbreitung zugänglich zu machen. Das für 
die Veröffentlichung vorgesehene Manuskript ist dem/der 
Vorsitzenden der Prüfungskommission vorzulegen. Die- 
ser/Diese prüft das Manuskript und stellt ggf. fest, ob die von 
der Prüfungskommission erteilten Auflagen erfüllt sind.



  

9, Jahrg. 

(2) Die Dissertation ist in angemessener Weise der wissen- 

schaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn der 

Kandidat/die Kandidatin neben dem für die Akten des Pro- 

motionsausschusses erforderlichen Exemplar unentgeltlich 

an die Universitätsbibliothek abliefert entweder 

a) :?1 Exemplare der Dissertation in Buch- oder Photodruck 

er 

b) sechs Exemplare, wenn er/sie eine Veröffentlichung in 

einer von der Prüfungskommission akzeptierten_wissen- 

schaftlichen Zeitschriäoder als Buch in einer Auflage von 

mindestens 150 Exemplaren nachweist, oder 

c) drei Exemplare in kopierfähiger Maschinenschrift zusam- 

men mit der Mutterkopie und 40 weitere Kopien in Form 

von Mikrofiches. 

Für die Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeit- 

schrift ist eine gekürzte Fassung zulässig, sofern die Kürzung 

nicht erheblich ist. Die gekürzte Fassung bedarf der Genehmi- 

‚ung durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende der Prüfungs- 

Eommission. 

(3) Die abzuliefernden Exemplare sind mit einem Titelblatt 

zu versehen, dessen Vorder- und Rückseite nach einem. vom 

Promotionsausschuß vorgegebenen Muster zu gestalten ist. 

Am Schluß der Dissertation ist ein kurzer, den wissenschaftli- 

chen Werdegang des Kandidaten/der Kandidatin darstellen- 

der Lebenslauf anzufügen, der auch Angaben über Geburtstag 

und -ort sowie Art und Dauer des Studiums enthalten muß. 

(4) Außerdem hat der Kandidat/die Kandidatin unabhän- 

gig von der Art der Veröffentlichung eine von dem/der Vorsit- 

den der Prüfungsk ission genehmigte Z f 

sung seiner/ihrer Dissertation in deutscher und englischer 

Sprache im Umfang von jeweils nicht mehr als einer Seite für 

die Zwecke einer Veröffentlichung abzuliefern. 

(5) Der Kandidat/Die Kandidatin hat die wichtigsten Ergeb- 

nisse seiner/ihrer Dissertation im Rahmen eines öffentlichen 

Vortrags am Fachbereich vorzutragen. Der öffentliche Vortrag 

kann gemäß $ 9 Abs. 5 Satz 3 im Rahmen der Disputation 

stattfinden. 

814 

Vollzug der Promotion 

(1) Nachdem alle Promotionsleistungen einschließlich der 

Veröffentlichung der Dissertation erbracht sind, wird eine 

Promotionsurkunde nach dem in der Anlage befindlichen 

Muster auf den Tag der Disputation ausgestellt und dem 

Kandidaten/der Kandidatin ausgehändigt. 

(2) Soll die Dissertation in einer Zeitschrift oder als Buch 

erscheinen, so kann der/die Vorsitzende des Promotionsaus- 

schusses auf Antrag des Kandidaten/der Kandidatin die Pro- 

motionsleistung als erfüllt erklären, wenn eine Bescheinigung 

über die Annahme des von dem/der Vorsitzenden der Prü- 

fungskommission für druckfertig erklärten Manuskripts vor- 

iegt. 

(3) Nach Aushändigung der Promotionsurkunde hat der 

Kur;didat/die Kandidatin äas Recht zum Führen des Doktor- 

titels. 

815 
Ungültigkeit der Promotion 

(1) Ergibt sich vor der Aushändigung der Promotionsurkun- 

de, daß sich der Kandidat/die Kandidatin bei den Promoti- 

onsleistungen einer Täuschung schuldig 5emacht hat, so kann 

der Promotionsausschuß die Promotionsleistung für ungültig 

erklären und die Aushändigung der Promotionsurkunde ver- 

äagen‚ Das Promotionsverfahren gilt dann als erfolglos been- 

jet. 

(2) Vor der Entscheidung gemäß Absatz 1 ist dem Kandida- 

ten/der Kandidatin Gelegenheit zu geben, sich zu den Vor- 

würfen zu äußern. 

$16 

Ehrenpromotion 

(1) Für außerordentliche wissenschaftliche Leistungen 

kann der Doktorgrad ehrenhalber verliehen werden. 

(2) Für die Verleihung des Doktorgrades ehrenhalber ist die 

Zustimmung aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

des Fachbereichsrats Informatik erforderlich.   

    

Amtliche Mitteilungen Seite 
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Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Promolionsordnung findet auf alle Kandida- 
ten/Kandidatinnen Anwendung, die den Antrag auf Eröff- 
nung des Promotionsverfahrens nach Inkrafttreten dieser 
Promotionsordnung stellen. 

(2) Für alle übr?gen Kandidaten/Kandidatinnen gilt die 
Vorläufige Promotionsordnung der Universität Oldenburg 
vom 13. 10. 1976 (Nds. MBl. S. 2019). 

(3) Kandidaten/Kandidatinnen, die ihr Promotionsverfah- 
ren nach der Vorläufigen Promotionsordnung der Universität 
Oldenburg begonnen haben, können auf Antrag ihr Verfahren 
nach dieser Promotionsordnung beenden. 

818 
Inkrafttreten 

Diese Promotionsordnung tritt nach Genehmigung durch 
das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst am Tage nach der Veröffentlichung im Niedersächsi- 
schen Ministerialblatt in Kraft. 

Anlage 

Promotionsurkunde 

Die Universität Oldenburg verleiht 

  Frau/Herrn*) 
b am in 

den Grad einer/eines*) 
Doktorin/Doktors*) der Naturwissenschaften 

(Dr. rer. nat.) 

nachdem sie/er*) im ordnungsgemäßen Promotionsverfahren 

durch ihre/seine*) Dissertation mit dem Titel 

  

  

  

sowie durch die Disputation ihre/seine*) Befähigung zu ver- 

tiefter selbständiger wissenschaftlicher Arbeit erwiesen und 

dabei das Prädikat**) 
erhalten hat. 

Oldenburg, den ...n 

Fachbereich Informatik Promotionsausschuß 

Der Dekan/Die Dekanin*) Informatik 
Der/Die Vorsitzende*) 

  

*) Nichtzutreffendes streichen. 

**) Prädikate: ausgezeichnet (summa cum laude), sehr gut (magna 

cum laude), @ut (cum laude), genügend (rite). 

6 

  

9. Jahrg. 

  

Änderung der Promotionsordnung des Fachberei 
(Physik) der Universität Oldenl:urg n 

Bek. d. MWK v. 6. 12. 1989 — 1062-243 83-8 — 

Bezug: Bek. v. 25. 10. 1985 (Nd: 
Bek. v. 17. 3, 1687 (Nds, MBl.$.287) 7 898ndert durch 

Die Universität Oldenburg hat die in d 
druckte Änderung der Promotionsordnung d:; fiä&t:geß- 
(Physik) beschlossen, die ich nach $ 77 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 
_Hälbsatz 1 Nr. 3 des Niedersächsischen Hmhschuléesetias 
i.d, F. vom 14. 6. 1989 (Nds. GVBl. S. 223) genehmigt habe, 

— Nds. MBl. Nr. 2/1990 S. 42 

Anlage 

Die Promotionsordnu: i i 
}Jni]versilät Oldenburg v:ilrgdeeise $:fäb;f:-;:\‘f'i’:asrl'ß BL 

„ In $ 1 Abs. 2 Satz 1 werd ; “ di 
Worte „einer Doktorin odaig £;;2fi?;? HE nl 

2. 514 Abs.. 1 wird wie folgt geändert: 
a) E; wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

„Hierzu _ hat der Doktorand ein E HE ‚ein vom Erstreferenten 
} en zä°i?l;5}*;; g:rll'.plssertauan dem Promoti- 

) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 u i nd wie folgt R 
aa) H:lbsa[)(; 1 erhält folgende Fassung: AL 

„Darüber hinaus sind für das Bibliot - 
%r;t'g;m&];;;c;njsfl_sy;st;am der Univarsi?äth ekäei‘tl:rg 
E olgendem Umfang zur Verfügung 

bb) In Buch: ird di n i ‚.40"uecr szt;l;e a wird die Zahl „150“ durch die Zahl 

cc) In Buchstabe d wi i f& i 160“ ursätit. d wird die Zahl „150“ durch die Zahl 

Dem $ 20 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Auf ihren Antrag ist Frauen, denen nach den bi 
geltenden Regeln für das Promotionsverfahren ärelrbä?:c; 
$;1:sd[e)olélorä der Naturwissenschaften verliehen worden 
Mar d ern’_.ra einer Doktorin der Naturwissenschaften zu 

4. In Anlage 1 werden nach dem Wort „eines“ Anlage „eil d 
‚.;«ggarg\]üfl _\ilr.\deigac}\__ (;lem Wort ..Dokl£-? daass W8?u 
” k ‚efügt sowi i 

] Nlchlzulreffenäes s%reichtf.“ Z$ge%i?ä? 0B DD 
Anlage 2 erhält folgende Fassung: 

® 
e 

„Anlage 2 

Promotionsurkunde 

2?I:t Fachbereich Physik der Universität Oldenburg ver- 

Herrn/Frau®) 
eb. am in 
‚en Grad eines/einer*) 

Doktors/Doktorin*) der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.). 

Auf Grund seiner/ihrer*) mit 
beurteilten Dissertation 

    

  
(Titel der Dissertation) 

und seine / E jg 
t;r-gr@eilten Disputation wurde die Promotion mit dem 
rädikat arrr **) bewertet. 

Oldenburg, den 

  

Der Dekan/Die Dekanin®) i i 
ddel Fachbereichs Physik de:’;:éß:..‘l‘i!w!:::n“n::l?fl:m 

‚er Universität Oldenburg des Fachbereichs Physik 

*) Nichtzutreffendes streichen. 
PE nln 

) Prädikate: ausgezeichnet, sehr gut, gut, befriedigend.“ 

Amtliche Mitteilungen 
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